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Allgemeine Chronik

Infrastruktur und Lebensraum

Energie

Energiepolitik

Le Conseil fédéral, dans sa séance extraordinaire d'octobre, a pris diverses options
relatives à la future politique énergétique fédérale. Le gouvernement s'est déclaré
pour la première fois ouvertement favorable à l'introduction d'une taxe énergétique
incitative et à l'élaboration d'une réforme fiscale écologique. Il s'est ainsi rapproché de
la solution concoctée par la Ceate du Conseil des Etats, précisant sa stratégie à propos
de la réforme fiscale écologique. Le gouvernement a estimé, à l'instar du Conseil des
Etats, que l'introduction d'une taxe sur l'énergie nécessitait la mise en place d'une base
constitutionnelle. La réforme fiscale écologique devrait se faire, selon l'exécutif, en
deux étapes. La première étape consisterait à introduire une taxe d'incitation ancrée
dans un article constitutionnel, dès 2001 ou 2002. L'idée est d'imposer davantage les
énergies non renouvelables, de favoriser les énergies renouvelables et de soutenir les
centrales hydroélectriques. La deuxième étape du processus devrait remplacer cette
taxe d'incitation par un véritable impôt écologique et fiscalement neutre. Il serait
introduit à la fin de l'échéance du régime financier actuel (fin 2006) et devrait
poursuivre un double but: améliorer l'environnement et favoriser l'emploi. Il devrait
frapper les mêmes agents énergétiques que la taxe d'incitation. Mais plus élevé, il
permettrait d'abaisser les charges salariales et de renforcer ainsi la compétitivité
économique de la Suisse. Une estimation provisoire permet de tabler sur des recettes
se situant entre CHF 2 et 3 milliards par an, de quoi alléger les cotisations sociales de
1% (à parts égales pour les employés et les employeurs). Le gouvernement a formé un
groupe de travail qui devra plancher sur plusieurs questions: l'indemnisation des INA,
l'exemption de la taxe pour l'énergie hydraulique qui pourrait représenter une
distorsion de concurrence et donc une violation aux accords de l'OMC, et enfin
l'éventuelle suppression de la redevance hydraulique payée par les producteurs aux
communes qui possèdent des barrages. La stratégie ainsi présentée par le Conseil
fédéral a fait office de réponse aux différentes propositions étudiées par le parlement.
Les cantons de montagne ont d'ailleurs réagi vivement à l'idée de supprimer les
redevances hydrauliques qui représentent pour eux des recettes très importantes.
Le CN a supporté la démarche du CF en transmettant un postulat Rechsteiner (ps, BS)
l'invitant à examiner comment la Suisse pourrait introduire une taxe énergétique et
contribuer à l'encouragement des énergies renouvelables tout en respectant les
dispositions de l'OMC. Il lui a demandé en outre d'examiner la prise en compte des
effets externes de la production et de la consommation d'énergie, de déterminer
comment les règles de certification pourraient contribuer en Suisse et ailleurs à
promouvoir les énergies renouvelables et à encourager le commerce international. 1

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 30.10.1998
LAURE DUPRAZ

L’Agence internationale de l’énergie (AIE), structure autonome de l’OCDE, a publié un
rapport sur la politique énergétique suisse. Dans ses recommandations, l’AIE pousse la
Suisse à ne pas renoncer au nucléaire, estimant que les centrales nucléaires suisses
sont bien gérées, qu’elles contribuent de manière importante à la fourniture
d’électricité avec une part d’environ 40 %, ainsi qu’à diminuer la part de CO2 dans
l’atmosphère. L’AIE encourage la Suisse à diminuer les émissions de polluants à effet de
serre et à ouvrir à la concurrence les marchés de l’électricité et du gaz naturel. Elle
s’oppose toutefois à l’indemnisation des investissements non amortissables. L’AIE
considère que la Suisse a fait de grands efforts pour réduire ses émissions de CO2 dans
le cadre du Protocole de Kyoto, mais qu’elle devrait mettre au point un programme
d’économie d’énergie, notamment dans les bâtiments, pour pouvoir abaisser de 8 %,
par rapport à 1990, les émissions à effet de serre. Il faudrait en outre encourager
l’utilisation des transports publics et favoriser les énergies renouvelables. Finalement,
l’Agence approuve les taxes sur l’énergie et le CO2, souhaite une suite au programme
«Energie 2000», suggère d’abaisser les prix des énergies renouvelables autres
qu’hydroélectriques et salue le programme suisse en matière de recherche et de
développement sur l’énergie. 2

BERICHT
DATUM: 29.06.1999
LAURE DUPRAZ
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Diverse Medien berichteten über die parlamentarische Initiative Badran (sp, ZH), die
eine Beschränkung der Verkäufe von wichtigen Energieinfrastrukturen der Schweiz an
ausländische Investoren forderte. Ausgangspunkt der Idee waren gemäss dem Corriere
del Ticino auch Pläne der Alpiq gewesen, grosse Anteile ihrer Wasserkraftwerke an
ausländische Investoren zu veräussern.
Im Januar 2018 gab die Energiekommission des Nationalrates (UREK-NR) der
parlamentarischen Initiative Folge und begrüsste somit die Forderung, dass der Erwerb
von strategischen Infrastrukturen in der Energiebranche durch ausländische
Investoren eingeschränkt werden soll. So sollen die Bestimmungen über den Erwerb
dieser Infrastrukturen dem Bundesgesetz über den Erwerb von Grundstücken durch
Personen im Ausland („Lex Koller“) unterstellt werden. Obwohl teilweise noch Zweifel
am Instrument „Lex Koller“ bestanden, sprach sich die UREK-NR mit 9 zu 3 Stimmen bei
einer Enthaltung für die Initiative aus. 3

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 22.01.2018
MARCO ACKERMANN

Mit der Motion „Investitionsanreize für den langfristigen Erhalt der Schweizer
Stromproduktionsanlagen” will die UREK-SR den Bundesrat beauftragen, Vorschläge zu
unterbreiten, wie der Erhalt der Schweizer Produktionsanlagen im Energiebereich –
insbesondere der Wasserkraftwerke – durch Investitionsanreize sichergestellt werden
kann. Auslöser dieser Motion waren Zweifel der Kommission an diversen Annahmen des
BFE gewesen, wonach in Zukunft keine Versorgungslücken auftreten würden und im
Ausland stets genügend Strom für die Schliessung der im Winter aufgrund von
Nachfrageüberhang entstehenden Schweizer Stromlücke bestehe. Denn gemäss
Kommissionssprecher Werner Luginbühl (bdp, BE) sei sowohl zu beachten, dass künftig
40 Prozent der inländischen Stromproduktion durch die schrittweise
Ausserkraftsetzung der Atomkraftwerke wegfallen werde und die tiefen internationalen
Marktpreise die Anreize für Investitionen, vor allem auch in die Schweizer Wasserkraft,
senken würden.

Der Bundesrat empfahl die Motion zur Ablehnung, da im Energiegesetz bereits
vorgesehen ist, dass alle 5 Jahre eine Lagebeurteilung der Stromversorgungssicherheit
vorgenommen wird und der Bund seit Januar 2018 unrentablen
Grosswasserkraftwerken während 5 Jahren eine Marktprämie von CHF 120 Mio. jährlich
zuspricht. In der Ratsdebatte wies Bundesrätin Leuthard ebenfalls auf die bestehenden
Subventionen hin und fügte hinzu, dass im Energiebereich stets hohe Renditen
bestehen würden und die Schaffung weiterer Anreize zur Erhaltung der Anlagen deshalb
nicht nötig sei. Die kleine Kammer nahm die Motion mit 39 Stimmen gegen 5 Stimmen
bei einer Enthaltung an. 4

MOTION
DATUM: 05.03.2018
MARCO ACKERMANN

Gemäss Untersuchungen des Bundes ist die Stromversorgungssicherheit unter der
Energiestrategie 2050 auf absehbare Zeit gesichert. Um auch für extreme Situationen
gewappnet zu sein, wollte eine einstimmige UREK-NR mittels einer Motion im Rahmen
der Revision des StromVG eine zusätzliche strategische Reserve schaffen. Die
Kommission folgte damit einer Forderung des BFE, welche die Liberalisierung des
Strommarktes mit dieser Absicherung koppeln möchte. Der Bundesrat erachtete dieses
zusätzliche Sicherheitselement ebenfalls als sinnvoll und beantragte die Annahme der
Motion. In der Frühjahrssession 2018 nahm die grosse Kammer die Forderung
stillschweigend an. 5

MOTION
DATUM: 08.03.2018
MARCO ACKERMANN

Einstimmig gab im März 2018 auch die UREK-SR einer parlamentarischen Initiaitive
Badran (sp, ZH) zur Unterstellung der strategisch wichtigen Infrastrukturen des
Energiesektors (Wasserkraftwerke, Stromnetze und Gasnetze) unter die Lex Koller
Folge. Damit sollen diese für das einwandfreie Funktionieren der Schweiz notwendigen
Schlüsselinfrastrukturen vor einer ausländischen Übernahme geschützt werden. Es
gebe selten Geschäfte, in denen sich SVP-Stratege Christoph Blocher und Jaqueline
Badran einig seien, die Sorge um den Ausverkauf der inländischen Strom- und
Wasserversorgung an ausländische Investoren verbinde aber die beiden Zürcher
Politgrössen, postulierte der Tages-Anzeiger kurz vor der Kommissionssitzung. Nicht
nur Politikerinnen und Politiker der Polparteien wünschten sich eine
Gesetzesanpassung, wie die einstimmig gesinnte Kommission zu erkennen gab. Eine
«grosse Mauer gegen die Chinesen» könne so geschaffen werden, titelte der «Blick»,
und die wettbewerbsverzerrenden Aufkäufe durch den chinesischen Staatsfonds
könnten damit unterbunden werden, erklärte Ruedi Noser (fdp, ZH) in derselben
Zeitung. In der Offensive gegen eine etwaige Verkaufsbeschränkung stand gemäss

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 20.03.2018
MARCO ACKERMANN
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Tages-Anzeiger der VSE, da der Verband befürchtete, mit der Ausweitung der Lex Koller
«die bereits angespannte Lage der Elektrizitätswirtschaft zusätzlich [zu] verschärfen». 6

Nachdem die kleine Kammer die Motion «Investitionsanreize für den langfristigen
Erhalt der Schweizer Stromproduktionsanlagen» ihrer UREK in der Frühlingssession
2018 angenommen hatte, beugte sich im Sommer 2018 die UREK-NR über das Geschäft.
Eine Mehrheit der Kommission beantragte die Annahme der Motion und begründete
dies mit der Notwendigkeit der Schaffung neuer Strategien und Regelungen vor Ablauf
der aktuell befristeten Marktprämie im Jahr 2023. Die neuen Massnahmen sollten
rechtzeitig in die Revision des StromVG Eingang finden. Eine Kommissionsminderheit
Knecht (svp, AG) war jedoch der Ansicht, dass die bestehenden, ausdrücklich
befristeten Unterstützungen für die Schweizer Wasserkraft ausreichend seien und
lehnte deshalb neue Subventionen ab.
In der nationalrätlichen Diskussion meldete sich als erstes Géraldine Marchand-Balet
(cvp, VS) für die UREK-NR zu Wort. Sie sah drei grössere Probleme in den
Versorgungssicherheitsannahmen des Bundesrates: Erstens könne zwar im Winter bei
einer Versorgungslücke auf französische und deutsche Stromimporte zurückgegriffen
werden, diese seien aber aufgrund der Produktionsmethoden – Kohle und Atom – nicht
nachhaltig. Zweitens würden rund 40 Prozent der inländischen Stromproduktion durch
den schrittweisen Ausstieg aus der Atomenergie wegfallen. Diese Lücke müsse
zwingend durch eine andere gesicherte Energiequelle gedeckt werden. Drittens sei die
Wasserkraft derzeit nicht rentabel, da die internationalen Strompreise zu tief seien, um
die Gestehungskosten der Schweizer Wasserkraft decken zu können. Zwar gebe es
deswegen jährlich eine Marktprämie in der Höhe von CHF 120 Mio., diese sei jedoch
beschränkt bis ins Jahr 2023 und verlange deshalb nach einer Nachfolgelösung. Zudem
sei unklar, ob die Nachbarländer stets bereit seien, kurzfristige Stromlücken in der
Schweiz zu schliessen, falls die erst kürzlich vom Nationalrat beschlossene strategische
Reserve nicht ausreichen sollte, um den inländischen Energiehunger zu decken. Eine
mögliche Unterstützungsmassnahme für die Wasserkraft – wie beispielsweise die
Senkung des Wasserrechtszinses, die auch in der Kommission angesprochen worden sei
– sei derzeit aber nicht mehrheitsfähig. Die Walliserin mahnte, es sei besser
vorauszuplanen als in der Not handeln zu müssen und es sei kurz- bis mittelfristig nötig,
sich aus der Abhängigkeit von Kohle- und Atomstrom loszulösen. Auch der Berner
Nationalrat Hans Grunder (bdp, BE) zweifelte an den bundesrätlichen Annahmen zur
Versorgungssicherheit, die auf der Strommarktliberalisierung und dem unsicheren
Stromabkommen mit der EU basierten. Mit Verweis auf die Antwort des Bundesrates zu
einer Interpellation Lehmann (14.3501) seien in naher Zukunft Investitionen in die
Schweizer Wasserkraft in der Höhe von rund CHF 30 Mrd. zu tätigen. Sollten sich die
Annahmen des Bundesrates zur Versorgungssicherheit nicht bewahrheiten, seien
Alternativen erwünscht, um ebendiese nötigen Investitionen zu sichern, argumentierte
Grunder. Solche Alternativen könnten mithilfe der Motion der UREK-SR vorbereitet
werden.
Der Bundesrat hatte sich schon im Vorfeld gegen die Motion ausgesprochen. Gemäss
Bundesrätin Doris Leuthard bestehe keine Notwendigkeit für neue Subventionen, da
schon im Rahmen der Energiestrategie 2050 genügend Fördermittel vorhanden seien,
nachdem das Parlament unbefristete Investitionsbeiträge für Zubauten und
Erneuerungen gesprochen habe. Überdies bestehe bis ins Jahr 2023 die Marktprämie,
die Strompreise entwickelten sich positiv und die geplante Marktöffnung werde eine
noch bessere Versorgungssicherheit mit sich bringen.
In der grossen Kammer fand sich mit 102 zu 92 Stimmen schliesslich eine Mehrheit für
die Annahme der Motion. Gegen das Anliegen stimmten vorwiegend Angehörige der
Fraktionen der SVP, der GLP und der FDP. Die Motion wird somit in die bevorstehende
Revision des StromVG einbezogen werden. 7

MOTION
DATUM: 11.09.2018
MARCO ACKERMANN

Während die UREK-NR mit der Ausarbeitung eines Gesetzesentwurfs zwecks
Unterstellung der strategisch wichtigen Infrastrukturen des Energiesektors unter die
Lex Koller beschäftigt war, kursierten in den Medien Teile eines vertraulichen Berichts
des Bundesamtes für Justiz (BJ) vom 6. Dezember 2018 zu ebendieser
parlamentarischen Initiative Badran (sp, ZH). In dem Bericht sei vorgeschlagen worden,
die Lex Koller bei strategischen Infrastrukturen nach dem Prinzip «ja, ausser»
anzuwenden, sodass Verkäufe ins Ausland grundsätzlich erlaubt wären und der Bund
einen Verkauf nur verhindern könnte, sofern er eine Versorgungssicherheitsgefährdung
nachweisen könnte. Dies würde einer Umkehr der Beweislast gleichkommen, da beim
Verkauf von Boden an Personen im Ausland – wo bereits heute die Lex Koller gelte –

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 21.01.2019
MARCO ACKERMANN
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nach dem Prinzip «nein, ausser» gehandelt werde und die Käufer den Nachweis
erbringen müssten. Als problematisch stufte der Bericht gemäss Tages-Anzeiger die
konkrete Umsetzung dieses Gefährdungsnachweises ein, da einerseits eine solche
Einschätzung «mit viel Ermessen» verbunden wäre und andererseits mit zunehmenden
Verkäufen die Versorgungssicherheit sinke und so womöglich nicht alle Käuferinnen
und Käufer gleich behandelt würden. Des Weiteren klassifizierte das geheime
Dokument eine Lex Koller im Stromsektor als nicht kompatibel mit dem angestrebten
Stromabkommen mit der EU. Ein Infrastruktur-Verkaufsverbot an EU-Investoren müsste
demnach wohl ausgenommen werden, da sonst «eine unzulässige Diskriminierung
stattfände», so der Bericht. Bevor es jedoch zu einem Stromabkommen mit der EU
kommen könne, müsse zuerst die Frage nach dem Rahmenabkommen geklärt werden,
erläuterte das BJ weiter. 8

Der Nationalrat nahm in der Sommersession 2019 eine Motion der Thurgauer
Nationalrätin Edith Graf-Litscher (sp, TG) mit 114 gegen 77 Stimmen an. Die
Sozialdemokratin forderte im Vorstoss, die gesetzlichen Grundlagen dergestalt zu
präzisieren, dass für die Strombranche ein verpflichtender Grundschutz gegenüber
Gefahren wie Cyberangriffen oder Naturgewalten festgelegt wird. Sie begründete ihr
Anliegen mit der essenziellen Bedeutung einer stabilen Stromversorgung für das
Wohlergehen der Bevölkerung und für die Volkswirtschaft im Allgemeinen. Ein
Cyberangriff auf die Strombranche sowie ein grossflächiger Versorgungsunterbruch
hätten milliardenschwere Schäden für die Wirtschaft zur Folge. Der Bundesrat hatte im
Vorfeld erklärt, er unterstütze zwar die Stossrichtung der Motion, hatte aber vergebens
versucht, eine Mehrheit der grossen Kammer von den bereits laufenden oder
abgeschlossenen Arbeiten (wie beispielsweise den international etablierten Standards
für die Sicherheit von Informations- und Kommunikationstechnik IKT oder den
nationalen Strategien zum Schutz kritischer Infrastrukturen SKI und zum Schutz der
Schweiz vor Cyberrisiken NCS) zu überzeugen und eine Ablehnung der Motion zu
erreichen. 9

MOTION
DATUM: 04.06.2019
MARCO ACKERMANN

Entgegen dem Nationalrat lehnte der Ständerat in der Wintersession 2019 die Motion
Graf-Litscher (sp, TG) für die Schaffung eines gesetzlich verpflichtenden
Grundschutzes für kritische Strominfrastrukturen gegenüber Cyberangriffen und
relevanten Naturgefahren stillschweigend ab. Zuvor hatte die einstimmige UREK-SR wie
auch der Bundesrat dafür plädiert, die Motion abzulehnen. Kommissionssprecher
Martin Schmid (fdp, GR) erklärte in der kleinen Kammer, weder der Bundesrat noch die
ständerätliche Kommission stellten das Ziel der Motionärin infrage, sie sähen jedoch
den gesetzgeberischen Handlungsbedarf nicht mehr gegeben. So seien beispielsweise
mit der nationalen Strategie zum Schutz kritischer Infrastrukturen 2018–2022 oder mit
dem revidierten Energiegesetz, das erst nach Einreichen dieses Vorstosses in Kraft
getreten sei und das einige Anpassungen in den Bereichen Datensicherheit erfahren
habe, bereits ausreichende Massnahmen erarbeitet worden, um den Schutz dieser
wichtigen Infrastrukturen vor Cyberangriffen zu verbessern, erklärte Schmid im
Plenum. 10

MOTION
DATUM: 05.12.2019
MARCO ACKERMANN

Kernenergie

Tout comme la Chambre haute en 1994, le Conseil national a accepté à une forte
majorité l'essentiel des mesures concernant la non-prolifération des armes
nucléaires contenues dans le projet de révision partielle de la loi sur l'énergie
atomique. L'entrée en vigueur de celle-ci a été fixée au 1er décembre par le Conseil
fédéral qui a par ailleurs adapté l'ordonnance atomique aux prescriptions
internationales plus strictes sur le contrôle des marchandises nucléaires. 11

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 16.11.1995
LIONEL EPERON

Les autorités suisses ont signé une charte dans le cadre d'un accord international sur
la sécurité nucléaire auprès du Secrétariat de l'Agence internationale de l'énergie
atomique (AIEA) à Vienne. Selon les autorités suisses, le pays remplirait totalement les
conditions contenues dans l'accord qui réclame des centrales nucléaires civiles.
L'accord ne mentionne néanmoins pas la question de la recherche dans le domaine des
réacteurs, ni celle de l'entreposage ou du retraitement des déchets nucléaires. 12

INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN
DATUM: 25.09.1998
LAURE DUPRAZ
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Le DETEC avait mandaté en 1998, sur requête de la Division principale de la sécurité des
installations nucléaires (DSN), une équipe d’experts internationaux de l’Agence
internationale de l’énergie atomique (AIEA) afin d’examiner le fonctionnement de la
DSN. Cette requête faisait suite à l’affaire des wagons contaminés de 1998. L’ouverture
du marché de l’électricité approchant, les exploitants des centrales nucléaires seront
confrontés à la pression pour réduire les coûts. C’est pourquoi la DSN doit s’assurer
qu’une économie sur les frais d’exploitation ne se fera en aucun cas au détriment de la
sécurité des centrales. Fin janvier, les experts de l’AIEA ont remis au DETEC leurs
conclusions. Dans leur rapport, ils attribuent des bons points à la DSN concernant ses
compétences dans les domaines de l’analyse de sécurité des centrales, de la
radioprotection et de la préparation aux situations d’urgence. Toutefois, ils estiment
que les inspections de la DSN auprès des centrales ne sont pas assez systématiques ni
assez formelles. Ils recommandent d’introduire un programme d’inspection
systématique et exhaustif afin d’amplifier le contrôle de sécurité des exploitations. De
plus, ils plaident pour une fixation plus claire des compétences, des droits et des
devoirs des inspecteurs. Les experts demandent également d’intensifier la surveillance
dans le domaine des transports de toute matière radioactive sans se limiter aux
combustibles nucléaires. Ils proposent aussi un système de classification des déchets
radioactifs. En outre, ils souhaitent une plus grande indépendance de la DSN vis-à-vis
des autorités compétentes pour l’utilisation et la promotion de l’énergie nucléaire. La
DSN a décidé de suivre les recommandations des experts au moyen d’un programme
d’action défini. Elle examinera notamment le projet d’une Agence nationale de sécurité
en vue d’une plus grande indépendance. 13

BERICHT
DATUM: 26.02.1999
LAURE DUPRAZ

Le Conseil fédéral a approuvé l’ordonnance sur l’application de garanties et a chargé le
DFAE de procéder, auprès de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), à sa
notification. Celle-ci comprend l’accord sur les garanties et le protocole additionnel.
Les infractions commises par l’Irak contre le traité de non-prolifération ont amené les
Etats membres de l’AIEA à renforcer le système de garanties au moyen d’un protocole
additionnel. En vertu de ce dernier, les contrôles de l’AIEA peuvent porter non
seulement sur les stocks de matières nucléaires d’un pays, mais encore sur d’autres
activités dans ce domaine, avec possibilité de prélever des échantillons dans
l’environnement aux fins d’analyses. En outre, la Suisse devra désormais annoncer
périodiquement à l’AIEA la production et l’exportation de certains biens d’équipement
pour installations nucléaires. L’agence reçoit le droit d’inspecter les entreprises
industrielles fabriquant de tels biens. Les autorités fédérales ont ainsi établi la base
juridique nécessaire à la ratification du protocole additionnel entre la Suisse et l’AIEA.
Juridiquement, l’ordonnance sur l’application de garanties s’appuie sur la nouvelle loi
sur l’énergie nucléaire, sur la loi sur le contrôle des biens et sur la loi sur la
radioprotection. 14

VERORDNUNG / EINFACHER
BUNDESBESCHLUSS
DATUM: 18.08.2004
PHILIPPE BERCLAZ

Der Entscheid des Ensi, dem AKW Beznau 1 die Wiederbetriebsaufnahme zu erlauben,
stiess in diversen Kreisen auf Widerstand und löste grosses Interesse in den Medien
aus. Die Grünen drohten mit der Lancierung einer Volksinitiative mit dem Ziel, Beznau 1
innert einem Jahr nach Annahme stillzulegen. Um bei einer Zwangsabschaltung
mögliche Schadenersatzforderungen seitens der Betreiberin Axpo auszuschliessen,
würde der Initiativtext so formuliert werden, dass nur geringe bis keine
Geldforderungen geltend gemacht werden könnten. Mangels Absprache unter den
beteiligten AKW-Gegnern sah die Grüne Partei später vorerst von diesem Vorhaben ab.
Anstelle der Volksinitiative reichte die Grüne-Fraktion eine Motion (18.3101) ein mit dem
Ziel, beiden Blöcken von Beznau die Betriebsbewilligung zu entziehen. Zuvor hatte sie
auch schon mit einer bereits eingereichten Motion (18.3010) «Keine Lex Beznau»
versucht, einen vorläufigen Verzicht auf die geplanten Verordnungsänderungen im
Kernenergiebereich und auf eine Abschwächung der zulässigen
Strahlenschutzbestimmungen zu erreichen. 
Kritik zu diesen geplanten Verordnungsänderungen kam auch seitens der SP. Diese
reichte, nebst dem Startschuss zur Unterschriftensammlung für eine Petition «gegen
die Aufweichung der AKW-Sicherheit»,  beim UVEK eine Aufsichtsbeschwerde mit dem
Vermerk «Skandal» ein. Konkret richtete sich diese Beschwerde, wie auch schon die
Motion Kälin «Keine Lex Beznau», gegen das Vorhaben des Bundesrates, die
Anforderungen an die maximale Strahlenbelastung im Falle eines Erdbebens von einem
Millisievert auf 100 Millisievert abzuschwächen. Dies sei skandalös, da betreffend diesen
Wert derzeit beim Bundesverwaltungsgericht ein Beschwerdeverfahren gegen das Ensi
vorliege und dem AKW Beznau die Betriebsbewilligung im Falle eines Grenzwertes von 1
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Millisievert entzogen werden müsste. In der Beschwerde forderte die SP deshalb, dass
der Axpo die Betriebsbewilligung für Beznau 1 und 2 entzogen wird sowie dass die
geplanten Änderungen in den Verordnungen bis zum Ende des Rechtsstreits
aufgeschoben werden.
Für Stirnrunzeln sorgte das Vorhaben des Bundesrates auch im bürgerlichen Lager. So
forderte Ständerat Damian Müller (fdp, LU) in einem eingereichten Postulat (18.3175)
einen Prüfbericht im Bereich Strahlenschutz. Er sei zwar grundsätzlich nicht gegen den
Betrieb der bestehenden AKW, solange sie sicher seien, gerade Letzteres bezweifle er
angesichts der aussergewöhnlichen Änderung der Spielregeln während eines
Rechtsverfahrens jedoch.
Des Weiteren meldeten sich auch aus dem Nachbarland Deutschland kritische Stimmen
aus verschiedenen Parteien, unter anderem von den Grünen, der SPD und der CDU, zur
erneuten Inbetriebnahme. Auch das Ministerium für Umwelt, Klima und
Energiewirtschaft des Bundeslandes Baden-Württemberg kritisierte die geplanten
Anpassungen der Strahlenschutzbestimmungen in einem Brief an die Schweizer
Regierung.
Zuletzt äusserten auch die Kantone Zürich, Basel-Stadt, Waadt, Freiburg, Tessin,
Appenzell-Innerrhoden, Schwyz sowie Bern ihre Bedenken. Die Schwyzer Regierung
schrieb beispielsweise, man dürfe die Sicherheitsanforderungen nicht abschwächen,
und der Berner Regierungsrat bezeichnete die Senkung des Sicherheitsniveaus als
«nicht hinnehmbar». 15

Die geplanten Teilrevisionen der Kernenergieverordnung, der UVEK-
Ausserbetriebnahmeverordnung und der UVEK-Gefährdungsannahmeverordnung
sorgten in der Vernehmlassung für ausserordentlich viel Aufruhr und Kritik. Ständerat
Damian Müller (fdp, LU) forderte deshalb mittels eines Postulats vom Bundesrat die
Ausarbeitung eines Berichts durch unabhängige Fachexperten im Bereich
Strahlenschutz. Dieser Bericht soll die Konsequenzen der geplanten Teilrevisionen für
die Bevölkerung aufzeigen und die neuen Grenzwerte beurteilen.
Aufmerksam wurde der sich selbst als Atomkraftbefürworter bezeichnende Müller auf
die Problematik, da rund 16 Kantone, darunter auch sein Stand Luzern, in der
Vernehmlassung ihre Bedenken an der Revision geäussert hatten und darin eine
Verminderung des Strahlenschutzes sahen. Zudem erkannte er in der ganzen Revision
ein rechtsstaatliches Problem, weil beim Bundesverwaltungsgericht ein
Gerichtsverfahren gegen das ENSI im Bereich Strahlenschutz hängig war und das ENSI
dem für die Teilrevisionen zuständigen UVEK angehörig ist. Gemäss einer Stellungnahme
des Zürcher Anwaltsverbandes, auf die sich Müller in der Ständeratsdebatte stützte, ist
die Änderung der rechtlichen Grundlagen mit dem Zweck, den Verfahrensausgang zu
beeinflussen, während eines Gerichtsverfahrens rechtsstaatlich problematisch. 
Der zur Ablehnung ratende Bundesrat betonte die Unabhängigkeit des ENSI. Die
Anpassungen würden den Wortlaut der bisherigen Bestimmungen präzisieren, seien
verhältnismässig, nachvollziehbar sowie auch praxisnah. Zudem habe die KNS den
Bundesrat in dieser Sache beraten und diese Änderungen als sachgerecht eingestuft.
Bundesrätin Doris Leuthard beteuerte im Rahmen der Ständeratsdebatte in der
Sommersession 2018 des Weiteren, dass diese Änderungen nichts mit dem Gerichtsfall
zu tun haben und das UVEK schon seit 2012 an dieser Anpassung arbeite. Weiter
betonte sie, dass es hier nicht um Dosisgrenzwerte bei technischen Störfällen gehe,
diese würden so bestehen bleiben wie bis anhin, sondern um Dosisgrenzen bei
Naturereignissen. Dies sei in der Diskussion fälschlicherweise vermischt worden. Strittig
seien folglich einzig die Dosisgrenzwerte bei Naturereignissen. Leuthard schlug deshalb
vor, dieses Postulat in der zuständigen Kommission zu beraten. Ivo Bischofberger (cvp,
AI) stellte daraufhin den Ordnungsantrag, das Postulat an die zuständige Kommission zu
überweisen, womit sich Müller einverstanden erklärte. 16

POSTULAT
DATUM: 14.06.2018
MARCO ACKERMANN

Nachdem das Postulat Müller (fdp, LU) an die zuständige UREK-SR überwiesen worden
war, beschloss diese einstimmig, ihrerseits ein Kommissionspostulat einzureichen, das
vom Bundesrat einen im Vergleich zum Postulat Müller umfassenderen Bericht verlangt.
Darin sollen die Auswirkungen der Teilrevision der Kernenergieverordnung auf die
Bevölkerung aufzeigt, die Verhältnismässigkeit zwischen dem Schutz der Bevölkerung
und dem gesellschaftlichen Nutzen von Technologien beachtet und gleichzeitig die
Vorschriften und Strahlenschutzkonzepte der Schweiz mit internationalen Standards
verglichen werden. Das Kommissionspostulat (Po. 18.4107) soll somit das Postulat Müller
erweitern und ersetzen, weshalb die Kommissionsmehrheit mit 8 zu 3 Stimmen bei 2
Enthaltungen das Postulat Müller «Dosisgrenzwerte bei Kernkraftwerken» zur
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Ablehnung empfahl. 17

Zeitungsberichten zufolge habe die Axpo verordnete Nachrüstungen im AKW Beznau
aus dem Jahr 2011 bis Ende 2018 noch nicht ausreichend umgesetzt. Nach dem
Atomunfall im japanischen Werk Fukushima-Daiichi im Jahr 2011 verfügte das ENSI im
gleichen Jahr Nachrüstungen für die Beckenkühlung in der Anlage Beznau. Zwar sind
zwischenzeitlich vier Nachrüstungspakete umgesetzt worden, eines fehle aber bis zum
aktuellen Zeitpunkt noch, berichteten die Medien. Jenes fünfte Element hätte
ursprünglich bis 2014 installiert sein müssen, konnte aber aufgrund eines Entscheids
des ENSI bis ins Jahr 2017 aufgeschoben werden. Die Axpo begründete die nun erneute
Verzögerung damit, dass der zuständige Lieferant Konkurs gegangen sei, und sprach von
einem neuen – vom ENSI jedoch noch nicht bestätigten – Terminplan der Nachrüstung
bis ins Jahr 2021. Das ENSI bedauerte den zeitlichen Aufschub beim Einbau des
zusätzlichen Brennelement-Kühlwassersystems im Lagerbecken, bekräftigte aber, dass
auch so schon ein hoher Schutzgrad gewährleistet sei.
Der Geschäftsleiter der atomkritischen Schweizerischen Energiestiftung (SES), Nils
Epprecht, kritisierte dise Haltung des Inspektorats scharf und sprach gegenüber der
Aargauer Zeitung von einem «unzulässig erhöhten Risiko». Die Aufsichtsbehörde müsse
die «Einhaltung der Sicherheitsvorgaben strenger einfordern» und sende durch zu viel
Nachsicht gegenüber den AKW-Betreiberfirmen ein falsches Signal aus. 18

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 04.01.2019
MARCO ACKERMANN

In der Frühjahrssession 2019 zog Ständerat Damian Müller (fdp, LU) sein Postulat
«Dosisgrenzwerte bei Kernkraftwerken» zugunsten des Kommissionspostulats (Po.
18.4107) zurück, welches seine Anliegen in einem grösseren Kontext behandeln soll.
Über die beiden Postulate wurde in der kleinen Kammer zusammen debattiert. 19

POSTULAT
DATUM: 18.03.2019
MARCO ACKERMANN

Erdöl und Erdgas

Der tiefe Rheinpegel aufgrund der anhaltenden Trockenheit im Sommer und Herbst
2018 führte dazu, dass die Tankschiffe nach Basel weniger laden konnten als
gewöhnlich. Die dadurch höher ausfallenden Transportkosten verteuerten die
Treibstoffe an der Tankstelle. Zudem verschlechterte sich die allgemeine
Versorgungslage wegen dieser Engpasskapazitäten. Das BWL gab deshalb Ende Oktober
2018 Teile des Pflichtlagers für Diesel und Benzin frei. 20
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